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(54) Garnbehandlungskammer

(57) Die Erfindung betrifft eine Garnbehandlungs-
kammer zum thermischen Behandeln eines laufenden
Garnes, mit einer Mittelzone, in der ein heißes, unter
Druck stehendes gas- oder dampfförmiges Medium das
Garn beaufschlagt, und beidseitig der Mittelzone ange-
ordneten Endzonen, in denen ein kühlendes, gasförmi-
ges Medium wirksam ist, wobei die Endzonen jeweils
über eine Garneinlauföffnung oder eine Garnauslauföff-
nung mit einer Garnschleuse verfügen, die im Betriebs-
zustand in Verbindung mit dem laufenden Garn die zu-
gehörige Endzone und damit die Garnbehandlungskam-
mer abdichtet.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Garnein-
lauföffnung (2) und die Garnauslauföffnung (3) so ange-
ordnet sind, dass das laufende Garn (14) seine Laufrich-
tung ändern muss, dass die Garnbehandlungskammer
(21) dafür Garnumlenkmittel (12) zum Führen des durch
die Garneinlauföffnung (2) zugeführten Garns (14) zur
Garnauslauföffnung (3) aufweist und dass sowohl die im
Bereich der Garneinlauföffnung (2) angeordnete Garn-
schleuse (23A) als auch die im Bereich der Garnauslau-
föffnung (3) angeordnete Garnschleuse (23B), für das
Bedienpersonal problemlos zugängig, in einer ergono-
misch günstigen Höhe unterhalb der Garnumlenkmittel
(12) der Garnbehandlungskammer (21) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Garnbehandlungs-
kammer zum thermischen Behandeln eines laufenden
Garnes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] In der Textilindustrie ist es bekannt, Garne, ins-
besondere nach dem Zwirnen bzw. nach dem Kablieren,
in einer Garnbehandlungsvorrichtung einer thermischen
Behandlung zu unterziehen und damit eine deutliche
Verbesserung der Garnqualität zu erreichen. Durch eine
solche thermische Behandlung wird nicht nur der Zu-
stand stabilisiert, in dem sich die Garne nach dem Zwir-
nen bzw. nach dem Kablieren befinden, sondern die Gar-
ne werden dabei auch von inneren Torsionskräften be-
freit. Außerdem bewirkt eine solche thermische Behand-
lung durch Schrumpfbauschen oft auch eine Volumen-
erhöhung der Garne.
[0003] In der Patentliteratur sind im Zusammenhang
mit der thermischen Behandlung von Garnen zahlreiche
Patentanmeldungen bekannt, in denen unterschiedliche
Garnbehandlungsvorrichtungen beschrieben werden.
[0004] In verschiedenen Patentanmeldungen wird
zum Beispiel vorgeschlagen, im Bereich der Arbeitsstel-
len von Zwirnmaschinen jeweils eine so genannte Garn-
behandlungskammer anzuordnen, mit der eine thermi-
sche Fixierung am laufenden Garn vorgenommen wer-
den kann.
[0005] Solche Garnbehandlungskammern, die bei-
spielsweise in der EP 1 348 785 A1 oder der DE 103 48
278 A1 relativ ausführlich beschriebenen sind, weisen in
der Regel eine vertikal angeordnete thermische Behand-
lungsstrecke mit endseitig angeordneten, einander ge-
genüberliegenden Garneinlauf- bzw. Garnauslauföff-
nungen auf.
[0006] Das heißt, die bekannten Garnbehandlungs-
kammern verfügen jeweils über eine Mittelzone, in die
ein unter Druck stehendes, heißes, gas- oder dampfför-
miges Behandlungsmedium eingeblasen wird, sowie
beidseitig dieser Mittelzone angeordnete Endzonen, die
jeweils mit einem kühlenden, gasförmigen Medium, zum
Beispiel Druckluft, beaufschlagt werden.
[0007] Die im Bereich der Endzonen angeordnete
Garneinlauf- bzw. Garnauslauföffnung ist jeweils mit ei-
ner Dichteinrichtung ausgestattet, die die Garnbehand-
lungskammer gegenüber der Umgebung abdichtet.
[0008] Solche Dichteinrichtungen sind wichtige Be-
standteile derartiger Garnbehandlungskammern, da ei-
nerseits während des Betriebes eine effiziente Abdich-
tung durch das durchlaufende Garn gewährleistet sein
muss, anderseits die Reibung des durchlaufenden Gar-
nes möglichst gering sein sollte.
[0009] Wenngleich es mit den bekannten Garnbe-
handlungskammern gelungen ist, den Fixiervorgang von
Garnen verhältnismäßig kostengünstig und effizient zu
gestalten, besteht bei diesen Garnbehandlungskam-
mern, insbesondere bezüglich der Anordnung ihrer
Garneinlauföffnung und der Ausbildung ihrer Dichtein-
richtungen, durchaus noch Verbesserungspotential.

[0010] Das heißt, bei den bekannten Garnbehand-
lungskammern ist die für eine ordnungsgemäße thermi-
sche Behandlung erforderliche Behandlungsstrecke re-
lativ lang, was in Verbindung mit der vertikalen Anord-
nung der Behandlungsstrecke dazu führt, dass die im
Bereich der Garneinlauföffnung angeordnete obere
Garnschleuse üblicherweise in einer Höhe von 2,5 m bis
3,5 m liegt und damit für das Bedienpersonal nur schwer
erreichbar ist.
[0011] In der Praxis bedeutet dies, dass sich das Be-
dienpersonal, wenn irgendwelche Arbeiten im Bereich
der oberen Garnschleuse notwendig sind, eines zusätz-
lichen Hilfsmittels, beispielsweise einer Leiter oder einer
vergleichbaren Tritthilfe, bedienen muss.
[0012] Das Bedienpersonal muss folglich bei diesen
Garnbehandlungskammern sowohl bei Wartungsarbei-
ten, als auch beim Einfädeln eines Garnes zum Beispiel
nach einem Garnbruch oder einem Vorlagematerial-
wechsel, stets mit einer Steighilfe arbeiten, was um-
ständlich, zeitaufwendig und bei laufender Textilmaschi-
ne auch nicht ungefährlich ist.
[0013] Wenngleich die bekannten Garnbehandlungs-
kammern bezüglich ihrer thermischen Behandlungs-
strecke durchaus vergleichbar ausgebildet sind, unter-
scheiden sich diese Garnbehandlungskammern, insbe-
sondere hinsichtlich ihrer an den Garneinlauf- bzw. Garn-
auslauföffnungen angeordneten Dichteinrichtungen,
den so genannten Garnschleusen, zum Teil erheblich.
[0014] Die in der EP 1 348 785 A1 beschriebene Garn-
behandlungskammer weist beispielsweise endseitig ih-
rer in linearer Ausrichtung angeordneten thermischen
Behandlungsstrecke Dichteinrichtungen auf, die jeweils
aus antreibbaren äußeren Schleusenrollen und innen lie-
genden Abdichtrollen bestehen, wobei die Abdichtrollen
ihrerseits jeweils mit einem elastischen Kunststoffring
ausgestattet sind.
[0015] Das laufende Garn verformt beim Passieren der
Dichteinrichtungen die elastischen Kunststoffringe et-
was, was zu einer ordnungsgemäßen Dichtfunktion führt.
[0016] Die Kunststoffringe der Abdichtrollen sind aller-
dings recht verschleißempfindlich, mit der Folge, dass
die relativ geringe Lebensdauer derartiger Kunststoffrin-
ge kurze Wartungsintervalle der Garnbehandlungskam-
mern erfordert.
[0017] Kurze Wartungsintervalle wirken sich in der Re-
gel allerdings oft recht negativ auf den Gesamtwirkungs-
grad der mit solchen Garnbehandlungskammern ausge-
statteten Textilmaschinen aus.
[0018] In der DE 103 48 278 A1 ist eine vergleichbare
Garnbehandlungskammer beschrieben, das heißt, eine
Garnbehandlungskammer, bei der die aus einer Mittel-
zone und zwei Endzonen gebildete thermische Behand-
lungsstrecke ebenfalls eine lineare Ausrichtung aufweist
und bei der endseitig im Bereich der Garneinlauf- bzw.
ihrer Garnauslauföffnung jeweils eine als Garnschleuse
fungierende Dichteinrichtung angeordnet ist.
[0019] Die Garnschleuse ist dabei mit verschleißfesten
Garnführungselementen ausgestattet. Das heißt, die
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Garnschleuse verfügt entweder über zwei identische, je-
weils halbkreisförmig ausgebildete Garnführungsele-
mente, die durch ein Federelement gegeneinander ge-
presst werden und im Bereich einer gemeinsamen Mit-
tellängsachse Ausnehmungen aufweisen, die einen
Garnleitkanal bilden, oder die Garnführungselemente
der Garnschleuse sind so ausgebildet, dass eines der
Garnführungselemente nach Art eines Revolvermaga-
zins drehbar gelagert ist und mehrere, unterschiedlich
große Garnleitkanalausnehmungen aufweist.
[0020] Die Garnschleusen der durch die DE 103 48
278 A1 bekannten Garnbehandlungskammern sind zwar
recht verschleißfest; allerdings sind solche Garnschleu-
sen aufgrund der oft etwas schwierigen Anpassung des
Querschnitts ihres Garnleitkanals an die jeweilige Dicke
des Garns problematisch.
[0021] Auch in der nachveröffentlichten DE 10 2010
022 211 ist eine Garnbehandlungskammer zur thermi-
schen Behandlung eines laufenden Garns beschrieben,
bei der die thermische Behandlungsstrecke eine lineare
Ausrichtung aufweist und entsprechend die Garneinlau-
föffnung bzw. die zugehörige Garnschleuse recht hoch
und für das Bedienpersonal schwer zugängig angeord-
net ist.
[0022] Auch bei dieser Garnbehandlungskammer ist
im Bereich der Garneinlauföffnung und der Garnauslau-
föffnung jeweils eine Garnschleuse angeordnet, deren
Garnführungselemente einen Garnleitkanal bilden, der
im Betriebszustand durch das laufende Garn abgedichtet
wird.
[0023] Zur Anpassung an die mittlere Dicke des lau-
fenden Garns ist wenigstens eines der Garnführungsele-
mente der Garnschleuse stufenlos in verschiedenen
Stellungen positionierbar.
[0024] Die Garnschleusen weisen außerdem jeweils
ein auf den Garnführungselementen aufliegendes Dich-
telement auf, das sich längs des Garnleitkanals erstreckt
und elastisch auf Fehler im laufenden Garn reagiert.
[0025] Das heißt, das Dichtelement der Garnschleuse
sorgt in Verbindung mit den zugehörigen Garnführungs-
elementen für eine ordnungsgemäße Abdichtung der
Garnbehandlungskammer gegenüber der Atmosphäre
und ermöglicht damit eine gute thermische Behandlung
eines laufenden Garnes in der Garnbehandlungskam-
mer.
[0026] Ausgehend von Garnbehandlungskammern
der vorstehend beschriebenen Gattung liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine Garnbehandlungs-
kammer zu entwickeln, die ergonomisch möglichst opti-
mal gestaltet ist, das heißt, eine Garnbehandlungskam-
mer zu schaffen, bei der sowohl die Garneinlauföffnung
als auch die Garnauslauföffnung für das Bedienpersonal
jederzeit sicher und problemlos zugängig ist.
[0027] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Garnbehandlungskammer gelöst, die die im Anspruch
1 beschriebenen Merkmale aufweist.
[0028] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0029] Die erfindungsgemäße Ausbildung, bei der die
Garneinlauföffnung und die Garnauslauföffnung so an-
geordnet sind, dass das laufende Garn seine Laufrich-
tung ändern muss und die Garnbehandlungskammer da-
für mit Garnumlenkmittel zum Führen des durch die
Garneinlauföffnung zugeführten Garns zur Garnauslau-
föffnung ausgestattet ist, wobei sowohl die im Bereich
der Garneinlauföffnung angeordnete erste Garnschleu-
se als auch die im Bereich der Garnauslauföffnung an-
geordnete zweite Garnschleuse für das Bedienpersonal
problemlos zugängig, in einer ergonomisch günstigen
Höhe unterhalb der Garnumlenkmittel der Garnbehand-
lungskammer angeordnet sind, hat insbesondere den
Vorteil, dass beide Garnschleusen einer solchen Garn-
behandlungskammer auf einer erheblich niedrigeren
Bauhöhe angeordnet werden können, so dass die Garn-
schleusen der Garnbehandlungskammer für das Bedien-
personal wesentlich gefahr- und müheloser zugängig
sind, als die Garnschleusen der bislang bekannten Garn-
behandlungskammern, die aufgrund ihrer linear verlau-
fenden Garnbehandlungsstrecke eine sehr hoch liegen-
de Garneinlauföffnung aufweisen.
[0030] Durch die gute Zugängigkeit sowohl der in der
Garneinlauf- als auch der in der Garnauslauföffnung an-
geordneten Garnschleusen können nicht nur Fehlbedie-
nungen minimiert werden, sondern auch die beim ma-
nuellen Einfädeln eines neuen Garns nach einem Garn-
bruch oder bei einer Wartung, z.B. bei der turnusmäßigen
Reinigung von Avivageablagerungen, auftretenden Ma-
schinenausfallzeiten reduziert werden, was sich bei-
spielsweise bezüglich des Wirkungsgrades der Textilma-
schine sehr positiv bemerkbar macht.
[0031] Gemäß Anspruch 2 ist in vorteilhafter Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass das Garn durch die
Garnumlenkmittel um mehr als 90° umgelenkt wird.
[0032] Durch eine solche Ausbildung lässt sich auf en-
gem Raum eine ausreichend lange Garnbehandlungs-
kammer installieren, wobei gleichzeitig sowohl die
Garneinlauföffnung als auch die Garnauslauföffnung für
das Bedienpersonal ergonomisch günstig positionierbar
sind.
[0033] Vorzugsweise ist gemäß Anspruch 3 vorgese-
hen, dass die in der Garneinlauföffnung der Garnbehand-
lungskammer installierte erste Garnschleuse und die in
der Garnauslauföffnung der Garnbehandlungskammer
installierte zweite Garnschleuse im Bereich der Unter-
seite der Garnbehandlungskammer angeordnet sind.
[0034] Eine solche Einbaulage gewährleistet nicht nur
eine gute Zugängigkeit beider Garnschleusen, sondern
erleichtert auch die nach einer Unterbrechung des Zwirn-
oder Kablierprozesses erforderliche Bedienung der
Garnbehandlungskammer erheblich.
[0035] Wie im Anspruch 4 beschrieben, sind die beiden
Garnschleusen vorzugsweise im Bereich der Unterseite
der Garnbehandlungskammer benachbart und in einer
ergonomisch günstigen Höhe angeordnet. Bei einer sol-
chen Ausbildung der Garnbehandlungskammer sind die
vom Bedienpersonal zu bedienenden Teile der Garnbe-
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handlungskammer, speziell die Garnschleusen, in einem
Bereich angeordnet, in dem sie für das Bedienpersonal
auch ohne zusätzliche Hilfsmittel jederzeit gut zugängig
sind.
[0036] Eine solche Ausbildung stellt folglich nicht nur
sicher, dass das manuelle Einfädeln eines Garnes in die
Garnschleusen relativ einfach und mühelos ist, sondern
erhöht auch die Arbeitssicherheit an den Arbeitsstellen
deutlich.
[0037] Gemäß Anspruch 5 ist des Weiteren vorgese-
hen, dass die Mittellängsachse der im Bereich der
Garneinlauföffnung angeordneten ersten Garnschleuse
parallel zur Mittellängsachse der im Bereich der Garn-
auslauföffnung der Garnbehandlungskammer angeord-
neten zweiten Garnschleuse verläuft, was das Beheben
von zum Beispiel Garnbrüchen ebenfalls erheblich er-
leichtert.
[0038] Durch die vorstehend beschriebene Positionie-
rung der Garnschleusen wird die Bedienfreundlichkeit
der Garnbehandlungskammer insgesamt optimiert, so
dass problemlos eine schnelle und ordnungsgemäße
Behebung von Garnbrüchen und/oder von Störungen
möglich wird. Außerdem wird bei einer solchen Anord-
nung der Garnschleusen auch die turnusmäßige Reini-
gung der Garnschleusen von Avivageablagerungen we-
sentlich einfacher.
[0039] Wie im Anspruch 6 dargelegt, kommt als Garn-
schleuse jeweils mindestens ein Fadenführungsröhr-
chen zum Einsatz, dessen lichte Weite jeweils auf den
Durchmesser des zu bearbeitenden Garnes abgestimmt
ist.
[0040] Mit solchen Fadenführungsröhrchen lässt sich
in Verbindung mit dem laufenden Garn auf relativ einfa-
che Weise eine zuverlässige Abdichtung der Garnbe-
handlungskammer gegenüber der Umgebung realisie-
ren.
[0041] Solche Fadenführungsröhrchen, die vorzugs-
weise einen runden Querschnitt aufweisen (Anspr.7)
sind außerdem sicher gegen Fehlbedienungen und auf-
grund ihrer guten Selbstreinigung durch das durchlau-
fende Garn relativ unempfindlich gegen Verschmutzung.
Auch die Reibungsverluste, die beim Durchlaufen des
Garnes durch die Fadenführungsröhrchen auftreten,
sind vernachlässigbar.
[0042] Das heißt, mit Garnschleusen in Form von Fa-
denführungsröhrchen ist während des Betriebes stets ei-
ne sichere Abdichtung der unter Überdruck stehenden
Garnbehandlungskammer gegenüber der Umgebung
gewährleistet.
[0043] Wie im Anspruch 8 beschrieben, ist in vorteil-
hafter Ausführungsform vorgesehen, dass das jeweilige
Fadenführungsröhrchen so in einer Aufnahme der
Garneinlauföffnung oder der Garnauslauföffnung fest-
legbar ist, dass das Fadenführungsröhrchen im Bedarfs-
fall, beispielsweise zum manuellen Einfädeln eines Gar-
nes nach einen Garnbruch oder im Zuge eines Partie-
wechsels, leicht aus der Aufnahme herausnehmbar und
nach Einfädeln eines neuen Garnes wieder problemlos

in die Aufnahme einsetzbar ist.
[0044] Durch entsprechende Ausbildung der Faden-
führungsröhrchen und/ oder der Aufnahme ist außerdem
auf einfache Weise sicherzustellen, dass die Fadenfüh-
rungsröhrchen während des Arbeitsprozesses zuverläs-
sig in den Aufnahmen gehalten sind.
[0045] Fadenführungsröhrchen stellen insgesamt
Dichteinrichtungen dar, die gewährleisten, dass die
Garnbehandlungskammer während der thermischen Be-
handlung des Garnes, unabhängig von der mittleren Dik-
ke des jeweiligen Garns, stets zuverlässig gegenüber
der Umgebung abgedichtet ist.
[0046] Wie im Anspruch 9 dargelegt ist, ist in einer vor-
teilhaften Ausführungsform vorgesehen, dass jeweils
mehrere Fadenführungsröhrchen in einem Aufnahme-
element bevorratet sind.
[0047] Vorzugsweise hält das Aufnahmeelement da-
bei verschiedene Fadenführungsröhrchen bereit, das
heißt, Fadenführungsröhrchen, die sich bezüglich ihrer
lichten Weite unterscheiden.
[0048] Bei einem Partiewechsel kann das Bedienper-
sonal sofort problemlos auf das neue Garn reagieren und
eine sichere Abdichtung der Garnbehandlungskammer
gewährleisten.
[0049] Gemäß Anspruch 10 ist das Aufnahmeelement
vorzugsweise so ausgebildet und angeordnet, dass ein
erstes Fadenführungsröhrchen im Bereich der Garnein-
lauföffnung und ein zweites Fadenführungsröhrchen im
Bereich der Garnauslauföffnung der Garnbehandlungs-
kammer positionierbar und in einer entsprechenden Auf-
nahme der Garneinlauföffnung bzw. einer entsprechen-
den Aufnahme der Garnauslauföffnung der Garnbe-
handlungskammer festlegbar ist.
[0050] Mit einer solchen Ausbildung lassen sich die
Wechselzeiten, insbesondere bei einem Partiewechsel,
erheblich reduzieren. Außerdem stehen bei einer Bevor-
ratung von mehreren Fadenführungsröhrchen mit unter-
schiedlichen lichten Weiten in einem Aufnahmeelement,
wie vorstehend bereits erläutert, stets für jede Partie so-
fort die benötigten Fadenführungsröhrchen bereit.
[0051] Die im Anspruch 10 beschriebene Ausfüh-
rungsform stellt insgesamt eine kostengünstige Ausbil-
dung für die Positionierung von Fadenführungsröhrchen
im Bereich der Garneinlauf- sowie der Garnauslauföff-
nung einer Garnbehandlungskammer dar.
[0052] Anstelle eines gemeinsamen Aufnahme-
elements für alle Fadenführungsröhrchen der Garnein-
lauf- und der Garnauslauföffnung der Garnbehandlungs-
kammer ist gemäß Anspruch 11 in einer alternativen Aus-
führungsform vorgesehen, dass im Bereich der Garnein-
lauföffnung ein erstes Aufnahmeelement für Fadenfüh-
rungsröhrchen der Garneinlauföffnung und im Bereich
der Garnauslauföffnung ein zweites Aufnahmeelement
für die Fadenführungsröhrchen der Garnauslauföffnung
angeordnet ist.
[0053] Durch die Anordnung zweier getrennter Auf-
nahmeelemente lässt sich die Anzahl der in den Aufnah-
meelementen bereithaltbaren Fadenführungsröhrchen
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deutlich vergrößern und damit auf relativ einfache Weise
die Variabilität der Garnbehandlungskammer in Bezug
auf die Bearbeitung von Garnen unterschiedlicher Dicke
erheblich erhöhen.
[0054] Die Aufnahmeelemente können dabei ver-
schiedene Ausführungsformen aufweisen.
[0055] Die Aufnahmeelement können beispielsweise,
wie im Anspruch 12 beschrieben, nach Art eines Revol-
vermagazins ausgebildet, oder, wie im Anspruch 13 dar-
gelegt, als linear verschiebbar gelagertes Reihenmaga-
zin ausgebildet sein.
[0056] Welches dieser Magazine im Betrieb vorteilhaf-
ter ist, ist nur schwer zu beurteilen. Das heißt, die Art des
eingesetzten Magazins dürfte sich in erster Linie aus den
im Bereich der Arbeitsstellen herrschenden Platzverhält-
nisse ergeben.
[0057] Gemäß der Ansprüche 14 bis 16 ist des Weite-
ren vorgesehen, dass das Aufnahmeelement entweder
manuell oder mittels eines Positionierantriebes maschi-
nell einstellbar ist.
[0058] Die im Anspruch 14 beschriebene manuelle
Einstellung des Aufnahmeelements stellt dabei eine sehr
kostengünstige Lösung dar, allerdings ist bei einer sol-
chen manuellen Einstellung die Gefahr nicht völlig aus-
zuschließen, dass es zu einer Fehleinstellung kommt,
das heißt, dass die Bedienperson versehentlich ein Fa-
denführungsröhrchen in einer Aufnahme der Garnein-
lauf-oder der Garnauslauföffnung positioniert, das nicht
exakt zum bearbeitenden Garn passt.
[0059] Die Einstellung des Aufnahmeelements mittels
eines entsprechenden Positionierantriebs (Anspr.15) ist
zwar etwas aufwendiger, hat aber den Vorteil, dass bei
entsprechender Ausbildung der Ansteuerung des Posi-
tionierantriebs gewährleistet werden kann, dass stets
das richtige Fadenführungsröhrchen in der betreffenden
Garneinlauf- oder Garnauslauföffnung positioniert wird.
[0060] Wie im Anspruch 16 dargelegt, ist der Positio-
nierantrieb für das Aufnahmeelement vorzugsweise als
Schrittmotor ausgebildet. Derartige Schrittmotoren erfor-
dern bekanntlich bezüglich der exakten Einstellung ihres
Drehwinkels und damit der exakten Einstellung der Po-
sition des Aufnahmeelements nur einen relativ geringen
Steuerungsaufwand.
[0061] Das heißt, mittels eines Schrittmotors ist auf re-
lativ einfache Weise eine gute Reproduzierbarkeit der
Einstellung des Aufnahmeelements zu gewährleisten.
[0062] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind nach-
folgend anhand eines in den Figuren dargestellten Aus-
führungsbeispiels erläutert.
[0063] Es zeigt:

Fig.1 eine schematisierte Prinzipskizze einer Ar-
beitsstelle einer Zwirn- oder Kablierma-
schine mit einer Dampffixiervorrichtung,
deren Garnbehandlungskammer erfin-
dungsgemäß so ausgebildet ist, dass die
Garneinlauf- und die Garnauslauföffnung
ergonomisch günstig auf einer Seite der

Garnbehandlungskammer angeordnet
sind,

Fig.1A eine der jeweils im Bereich der Garnein-
lauf- und die Garnauslauföffnung angeord-
neten Aufnahmen zum Festlegen von als
Fadenführungsröhrchen ausgebildeten
Garnschleusen,

Fig.2 in einem größeren Maßstab und perspek-
tivischer Darstellung eine erste Ausfüh-
rungsform eines Aufnahmeelements, mit
einigen der als Fadenführungsröhrchen
ausgebildeten Garnschleusen,

Fig.2A in perspektivischer Darstellung eine zweite
Ausführungsform eines Aufnahme-
elements, mit einigen der als Fadenfüh-
rungsröhrchen ausgebildeten Garnschleu-
sen,

Fig.3 eine erste Ausführungsform der Anord-
nung eines Aufnahmeelements zum Posi-
tionieren von Fadenführungsröhrchen,

Fig.4 eine weitere Ausführungsform der Anord-
nung von Aufnahmeelementen zum Posi-
tionieren von Fadenführungsröhrchen,

Fig.5A-5F als Beispiel eine mögliche Arbeitsfolge ver-
schiedener Arbeitsschritte, die notwendig
sind, um ein Garn in als Fadenführungs-
röhrchen ausgebildete, im Bereich der
Garneinlauf- und der Garnauslauföffnung
einer Garnbehandlungskammer angeord-
nete Garnschleusen einzufädeln.

[0064] In Fig. 1 ist in schematischer Darstellung eine
Arbeitsstelle 29 einer Zwirn- oder Kabliermaschine skiz-
ziert.
[0065] Solche Textilmaschinen verfügen in der Regel
über eine Vielzahl derartiger nebeneinander angeordne-
ter, baugleicher Arbeitsstellen 29.
[0066] Wie im vorliegenden Ausführungsbeispiel dar-
gestellt, weist jede der Arbeitsstellen 29 eine Zwirn- oder
Kabliereinrichtung 15, eine Dampffixiervorrichtung 1 so-
wie eine Spulvorrichtung 24 auf. Im Ausführungsbeispiel
wird mittels der Zwirn- oder Kabliereinrichtung 15 ein von
einer Vorlagespule 33, die auf einer Spindel der Zwirn-
oder Kabliereinrichtung 15 angeordnet ist, abgezogener
Faden 17 zunächst mit einem Gatterfaden 18 zu einem
Garn 14 verzwirnt.
[0067] Das Garn 14 gelangt dann über eine Abzugs-
vorrichtung 16 sowie über Umlenkmittel 22 zu der Dampf-
fixiervorrichtung 1, in der, wie vorstehend bereits ange-
deutet, das Garn 14 thermisch behandelt wird.
[0068] Die Dampffixiervorrichtung 1 weist, wie an sich
bekannt, eine Garnbehandlungskammer 21 auf, deren
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Fadenbehandlungsstrecke in eine Mittelzone 5 sowie ei-
ne vordere Endzone 6 und eine hintere Endzone 7 auf-
geteilt ist. Die Mittelzone 5 wird dabei über einen An-
schluss 8 mit einem heißen, gasförmigen Medium, vor-
zugsweise Sattdampf oder Heißdampf, versorgt, wäh-
rend in die Endzonen 6 und 7 jeweils über Anschlüsse
9A bzw.9B ein kühles gasförmiges Medium, beispiels-
weise Druckluft, eingeblasen wird. Die Mittelzone 5 sowie
die Endzonen 6 und 7 verfügen außerdem jeweils über
einen Ablassanschluss 10, über den Dampf bzw. Kon-
densat abgeführt werden kann.
[0069] Die Garnbehandlungskammer 21 weist des
Weiteren im Bereich der in Garnlaufrichtung F vorne lie-
genden Endzone 6 eine Garneinlauföffnung 2 und im Be-
reich der hinteren Endzone 7 eine Garnauslauföffnung
3 auf. Außerdem verfügt die Garnbehandlungskammer
21 über Garnumlenkmittel 12, die dafür sorgen, dass das
über die Garneinlauföffnung 2 in die Garnbehandlungs-
kammer 21 eingeführte Garn 14 zuverlässig zur Garn-
auslauföffnung 3 hin umgelenkt wird.
[0070] Im Bereich der Garneinlauföffnung 2 bzw. der
Garnauslauföffnung 3 ist jeweils eine Garnschleuse 23A
bzw. 23B angeordnet, die die unter Überdruck stehende
Garnbehandlungskammer 21 in Verbindung mit dem lau-
fenden Garn 14 gegenüber der Umgebung abdichtet.
[0071] Das in der Dampfbehandlungskammer 21 ther-
misch fixierte Garn 14 wird über eine Abzugseinrichtung
11 zu einer Spulvorrichtung 24 der Arbeitsstelle 29 ge-
führt und dort beispielsweise zu einer Kreuzspule 20 auf-
gewickelt.
[0072] Die Kreuzspule 20 ist vorzugsweise in einem
(nicht dargestellten) schwenkbaren Spulenrahmen ro-
tierbar gehaltert und liegt mit ihrer Oberfläche auf einer
Wickelwalze 19 auf, die die Kreuzspule 20 reibschlüssig
rotiert.
[0073] Die Zuführung des heißen, gasförmigen Medi-
ums zur Garnbehandlungskammer 21 der Dampffixier-
einrichtung 1 erfolgt über eine (nicht dargestellte)
Dampfleitung der Zwirn- oder Kabliermaschine.
[0074] Die Zuführung des Dampfes kann dabei durch
eine als Dampfventil ausgebildete Absperreinrichtung 4
dosiert und bei Bedarf unterbrochen werden.
[0075] Um die Garnbehandlungskammer 21 bediener-
freundlich zu gestalten, ist, wie aus der Fig.1 leicht er-
sichtlich, beispielsweise die in Garnlaufrichtung F vorde-
re Endzone 6 der Garnbehandlungskammer 21 so aus-
gebildet, dass ihre im Bereich der Garneinlauföffnung 2
angeordnete Garnschleuse 23A benachbart zu der im
Bereich der Garnauslauföffnung 3 angeordneten Garn-
schleusen 23B liegt, die die hintere Endzone 7 der Garn-
behandlungskammer 21 abdichtet. Die beiden vorzugs-
weise parallel nebeneinander angeordneten Garn-
schleusen 23A und 23 B sind dabei auf einer für das
Bedienpersonal vorteilhaften Bedienhöhe positioniert
und, wie nachfolgend erläutert, in vorteilhafter Ausfüh-
rungsform als Fadenführungsröhrchen 25 ausgebildet.
[0076] Das heißt, im Bereich der Garneinlauföffnung
2 bzw. der Garnauslauföffnung 3 der Garnbehandlungs-

kammer 21 ist, wie in Fig.1A dargestellt, jeweils eine Auf-
nahme 32 installiert, in deren zentralen Durchtrittsöff-
nung jeweils ein Fadenführungsröhrchen 25 festlegbar
ist. Das eingeschobene Fadenführungsröhrchen 25 ist
dabei mit seiner lichten Weite A jeweils auf den Titer des
zu bearbeitenden Garnes abgestimmt, mit der Folge,
dass das durchlaufende Garn 14 mit dem Fadenfüh-
rungsröhrchen 25 eine zuverlässige Garnschleuse 23A,
23B bildet.
[0077] Wie in Fig.1 weiter dargestellt, ist die Dampfbe-
handlungskammer 21 mit einem Lieferwerk 37 bzw. ei-
nem Lieferwerk 38 sowie Umlenkmitteln 12 ausgestattet.
[0078] Die Lieferwerke 37 bzw. 38 dienen der Zufüh-
rung des zu behandelnden Garns 14 bzw. der Abführung
des behandelten Garns 14 aus der Mittelzone und sind
entsprechend vor bzw. hinter der Mittelzone 5 in den End-
zonen 6 bzw. 7 angeordnet.
[0079] Die beiden Lieferwerke 37, 38 dienen dem kon-
trollierten Transport des Garnes 14 durch die Dampfbe-
handlungskammer 21.
[0080] Das heißt, das Garn 14 wird beim Durchlaufen
der Dampfbehandlungskammer 21 zwischen den Liefer-
werken 37, 38 im Wesentlichen konstant spannungslos
gehalten.
[0081] Die Dampffixiervorrichtung 1 weist des Weite-
ren, wie üblich und in der Fig.1 nur schematisch ange-
deutet, eine Sensoreinrichtung auf, deren in der Dampf-
behandlungskammer 21 angeordnete Sensoren über
entsprechende Signalleitungen an eine Steuer- und Re-
geleinrichtung 13 angeschlossen sind.
[0082] Außerdem verfügt die Garnbehandlungskam-
mer 21 im Bereich ihrer Garnauslauföffnung 3 über eine
(nicht dargestellte) Injektoreinrichtung, die über einen
Anschluss mit Druckluft beaufschlagbar ist und eine
pneumatische Einfädelung des Garns 14 durch die ge-
samte Dampffixiereinrichtung 1 hindurch ermöglicht, wo-
bei, wenn als Garnschleusen 23A und 23b Fadenfüh-
rungsröhrchen 25 zum Einsatz kommen, diese vor dem
Einfädeln des Garns zunächst entfernt werden müssen.
[0083] In Fig.2 ist in perspektivischer Ansicht eine erste
mögliche Ausführungsform eines Aufnahmeelements 26
dargestellt, das zum Bereithalten von jeweils sechs der
als Fadenführungsröhrchen 25 ausgebildeten Garn-
schleusen 23 dient.
[0084] Das im vorliegenden Ausführungsbeispiel dar-
gestellte, nach Art eines Revolvermagazins ausgebilde-
te, beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial gefertig-
te Aufnahmeelement 26 weist vorzugsweise eine zen-
trale Lageröffnung 27 sowie sechs radial angeordnete
Lagerstege 28 auf, wobei die Lagerstege 28 endseitig
jeweils mit einem nach außen offenen Gleitführungskör-
per 30 ausgestattet sind, in dem die Fadenführungsröhr-
chen 25 axial verschiebbar und durch Ansätze 31 gesi-
chert, gelagert sind.
[0085] Die Fadenführungsröhrchen 25 können unter-
schiedliche lichte Weiten A aufweisen, wobei in vorteil-
hafter Ausführungsform zwei einander gegenüberliegen-
de Fadenführungsröhrchen 25 jeweils die gleiche lichte
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Weite A aufweisen.
[0086] Das bedeutet, jeweils zwei der Fadenführungs-
röhrchen 25 sind bezüglich ihrer lichten Weite A auf einen
bestimmten Garndurchmesser D abgestimmt und kön-
nen gleichzeitig in der Garneinlauföffnung 2 bzw. in der
Garnauslauföffnung 3 der Garnbehandlungskammer 21
positioniert werden.
[0087] Der Ansatz 31 ist bezüglich seiner Abmessung
so auf eine jeweils im Bereich der Garneinauföffnung 2
bzw. der Garnauslauföffnung 2 der Garnbehandlungs-
kammer 21 angeordnete, in den Figuren 5 schematisch
und in Fig.1A im Schnitt dargestellte Aufnahme 32 ab-
gestimmt, dass die Fadenführungsröhrchen 25 problem-
los in die Aufnahme 32 eingebaut und ausgebaut werden
können.
[0088] Wie vorstehend bereits angedeutet, ist das in
Fig.2 dargestellte Aufnahmeelement 26 in vorteilhafter
Ausführungsform im Einbauzustand über eine zentrale
Lageröffnung 27 nach Art eines Revolvermagazins ge-
lagert.
[0089] Das heißt, das Aufnahmeelement 26 ist auf ei-
ner Lagerstelle 34 drehbar gelagert und kann im Bedarfs-
fall manuell oder maschinell so positioniert werden, dass
wenigstens eines der in den Gleitführungskörpern 30 ge-
lagerten Fadenführungsröhrchen 25 in die Aufnahme 32
der Garneinlauföffnung 2 und/oder in die Aufnahme 32
der Garnauslauföffnung 3 der Garnbehandlungskammer
21 einschiebbar ist.
[0090] Das im Bereich der Garneinlauf- und/oder der
Garnauslauföffnung angeordnete Aufnahmeelement
kann in einer zweiten Ausführungsform allerdings auch
als linear verschiebbar gelagertes Reihenmagzin 26C
ausgebildet sein.
[0091] Ein solches in Fig.2A schematisch dargestelltes
Reihenmagazin 26C weist einen an Linearführungen 40,
41 verschiebbar gelagerten Grundkörper mit Gleitfüh-
rungskörpern 30 auf, in denen die Fadenführungsröhr-
chen 25 gelagert sind.
[0092] Die Gleitführungskörper 30 sind dabei so unter-
halb der Aufnahmen 32 der Garneinlauf- und/oder Garn-
auslauföffnungen 2, 3 positionierbar, dass die Fadenfüh-
rungsröhrchen 25 problemlos in die Aufnahmen 32 über-
führt werden können.
[0093] Wie in den Figuren 3 und 4 dargestellt, kann
das Aufnahmeelement 26 entweder so an der Garnbe-
handlungskammer 21 angeordnet sein, dass im Bedarfs-
fall mittels des Aufnahmeelements 26 sowohl die Auf-
nahme 32 der Garneinauföffnung 2 als auch die Aufnah-
me 32 der Garnauslauföffnung 3 der Garnbehandlungs-
kammer 21 mit einem Fadenführungsröhrchen 25 ver-
sorgt werden kann (Fig.3), oder es kann vorgesehen wer-
den, zwei separate Aufnahmeelement 26A und 26B an-
zuordnen (Fig.4).
[0094] In diesem Fall ist ein erstes Aufnahmeelement
26A im Bereich der Aufnahme 32 der Garneinauföffnung
2 positioniert und ein zweites Aufnahmeelement 26B im
Bereich der Aufnahme 32 der Garnauslauföffnung 3 an-
geordnet.

[0095] Auch in diesem Fall sind die Aufnahmeelemen-
te 26A, 26B mit einer Mehrzahl von Fadenführungsröhr-
chen 25 ausgestattet, die, wie vorstehend erläutert, un-
terschiedliche lichte Weiten A aufweisen.
[0096] Da beide Ausführungsformen bzw. Anordnun-
gen der Aufnahmeelemente 26, 26A, 26B, 26C Vorteile
aufweisen, hängt es von den jeweils vorliegenden be-
trieblichen Bedingungen ab, welche der beiden Ausfüh-
rungsformen bzw. Anordnungen als vorteilhafter ange-
sehen wird.
[0097] Die in Fig.3 dargestellte Anordnung ist bei-
spielsweise kostengünstiger und die Fadenführungs-
röhrchen 25 sind insbesondere zum Einfädeln des Garns
sehr gut zugängig, während die Anordnung gemäß Fig.
4 den Vorteil aufweist, dass gleichzeitig mehr Fadenfüh-
rungsröhrchen 25 mit unterschiedlichen lichten Weiten
A bereitgehalten werden können, was die Einrichtung im
Bezug auf Garnpartiewechsel insgesamt flexibler macht.
[0098] In den Fig.5A - 5F sind schematisch die ver-
schiedenen Verfahrensschritte dargestellt, die notwen-
dig sind, um eine erfindungsgemäße Garnbehandlungs-
kammer 21, deren Garnschleusen 23A und 23B im Aus-
führungsbeispiel jeweils durch Fadenführungsröhrchen
25 gebildet werden, zum Beispiel nach einem Garnbruch,
erneut in Betrieb zu nehmen.
[0099] Wie aus Fig.5A ersichtlich, müssen nach einem
Garnbruch in der Regel zunächst die beiden als Garn-
schleusen dienenden Fadenführungsröhrchen 25 aus
den Aufnahmen 32 der Garneinlauföffnung 2 und der
Garnauslauföffnung 3 der Garnbehandlungskammer 21
ausgebaut werden.
[0100] Das heißt, die beiden Fadenführungsröhrchen
25 werden in Richtung des Pfeils R beaufschlagt und
gleiten dabei jeweils aus der Aufnahme 32 der Garnein-
lauföffnung 2 bzw. aus der Aufnahme 32 der Garnaus-
lauföffnung 3 der Garnbehandlungskammer 21.
[0101] Im nächsten Schritt, der in Fig.5B dargestellt
ist, wird mittels eines Drahteinfädlers 35 das Garn 14
durch eines der Fadenführungsröhrchen 25 gezogen
und anschließend das Garn 14 mittels einer Injektorströ-
mung durch die Garnbehandlungskammer 21 "gejettet",
wie dies in Fig.5C dargestellt ist.
[0102] Das aus der Garnbehandlungskammer 21 aus-
tretende Garn 14 wird dann, wie in Fig.5D dargestellt,
mittels des Drahteinfädlers 35 durch das andere Faden-
führungsröhrchen 25 gezogen, das, wie das erste Fa-
denführungsröhrchen 25 eine auf den Durchmesser D
des vorliegenden Garnes 14 abgestimmte lichte Weite
A aufweist.
[0103] Im Anschluss werden die beiden Fadenfüh-
rungsröhrchen 25 mit dem eingefädelten Garn 14, wie in
Fig.5E dargestellt, in die Aufnahme 32 der Garneinlauf-
öffnung 2 bzw. in die Aufnahme 32 der Garneinlauföff-
nung 3 der Garnbehandlungskammer 21 zurückgescho-
ben.
[0104] Wenn die beiden Fadenführungsröhrchen 25,
wie in Fig.5F dargestellt, ordnungsgemäß in ihren Auf-
nahmen 32 festgelegt sind, kann das Garn 14 über die
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Abzugseinrichtung 11 zur Spulvorrichtung 24 geleitet
und an die Kreuzspule 20 angeschlossen werden. Die
Arbeitsstelle 29 ist dann wieder betriebsbereit.

Patentansprüche

1. Garnbehandlungskammer zum thermischen Behan-
deln eines laufenden Garnes, mit einer Mittelzone,
in der ein heißes, unter Druck stehendes gas- oder
dampfförmiges Medium das Garn beaufschlagt, und
beidseitig der Mittelzone angeordneten Endzonen,
in denen ein kühlendes, gasförmiges Medium wirk-
sam ist, wobei die Endzonen jeweils über eine
Garneinlauföffnung oder eine Garnauslauföffnung
mit einer Garnschleuse verfügen, die im Betriebszu-
stand in Verbindung mit dem laufenden Garn die zu-
gehörige Endzone und damit die Garnbehandlungs-
kammer abdichtet,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Garneinlauföffnung (2) und die Garnaus-
lauföffnung (3) so angeordnet sind, dass das laufen-
de Garn (14) seine Laufrichtung ändern muss, dass
die Garnbehandlungskammer (21) dafür Garnum-
lenkmittel (12) zum Führen des durch die Garnein-
lauföffnung (2) zugeführten Garns (14) zur Garnaus-
lauföffnung (3) aufweist und dass sowohl die im Be-
reich der Garneinlauföffnung (2) angeordnete erste
Garnschleuse (23A) als auch die im Bereich der
Garnauslauföffnung (3) angeordnete zweite Garn-
schleuse (23B), für das Bedienpersonal problemlos
zugängig, in einer ergonomisch günstigen Höhe un-
terhalb der Garnumlenkmittel (12) der Garnbehand-
lungskammer (21) angeordnet sind.

2. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Garn (14) durch
die Garnumlenkmittel (12) um mehr als 90° umge-
lenkt wird.

3. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der Garnein-
lauföffnung (2) der Garnbehandlungskammer (21)
installierte erste Garnschleuse (23A) und die in der
Garnauslauföffnung (3) der Garnbehandlungskam-
mer (21) installierte zweite Garnschleuse (23B) im
Bereich der Unterseite der Garnbehandlungskam-
mer (21) angeordnet sind.

4. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Garn-
schleusen (23A, 23B) benachbart angeordnet sind.

5. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittellängsachse
der im Bereich der Garneinlauföffnung (2) der Garn-
behandlungskammer (21) angeordneten ersten
Garnschleuse (23A) parallel zur Mittellängsachse

der im Bereich der Garnauslauföffnung (3) der Garn-
behandlungskammer (21) zugeordneten zweiten
Garnschleuse (23B) verläuft.

6. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass als Garnschleuse
(23A, 23B) jeweils mindestens ein Fadenführungs-
röhrchen (25) zum Einsatz kommt, dessen lichte
Weite (A) auf den Durchmesser (D) des zu bearbei-
tenden Garnes (14) abgestimmt ist.

7. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fadenführungs-
röhrchen (25) einen runden Querschnitt aufweist.

8. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fadenführungs-
röhrchen (25) so in einer Aufnahme (32) der
Garneinlauföffnung (2) oder in einer Aufnahme (32)
der Garnauslauföffnung (3) der Garnbehandlungs-
kammer (21) festlegbar ist, dass das Fadenfüh-
rungsröhrchen (25) zum manuellen Einfädeln eines
Garnes (14) leicht aus der Aufnahme (32) heraus-
nehmbar und anschließend wieder problemlos ein-
setzbar ist.

9. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Fadenfüh-
rungsröhrchen (25) in einem Aufnahmeelement (26,
26A, 26B, 26C) bevorratet sind.

10. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahme-
element (26) so angeordnet und einstellbar ist, dass
sowohl ein Fadenführungsröhrchen (25) in einer
Aufnahme (32) der Garneinlauföffnung (2) als auch
ein weiteres Fadenführungsröhrchen (25) in einer
Aufnahme (32) der Garnauslauföffnung (3) der
Garnbehandlungskammer (21) positionierbar ist.

11. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein mit Fadenfüh-
rungsröhrchen (25) bestücktes erstes Aufnahme-
element (26A, 26C) im Bereich der Garneinlauföff-
nung (2) der Garnbehandlungskammer (21) sowie
ein mit Fadenführungsröhrchen (25) bestücktes
zweites Aufnahmeelement (26B, 26C) im Bereich
der Garnauslauföffnung (3) angeordnet ist.

12. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahme-
element (26, 26A, 26B) nach Art eines Revolverma-
gazins ausgebildet ist.

13. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahme-
element (26C) als linear verschiebbar gelagertes
Reihenmagazin ausgebildet ist.
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14. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahme-
element (26, 26A, 26B, 26C) manuell einstellbar ist.

15. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahme-
element (26, 26A, 26B, 26C) mittels eines Positio-
nierantriebes definiert einstellbar ist.

16. Garnbehandlungskammer nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der Positionieran-
trieb für das Aufnahmeelement (26, 26A, 26B, 26C)
als Schrittmotor ausgebildet ist.
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